
Folgende Unterlagen sind dem Mietzuschussantrag in Kopie beizulegen: 
 
Bei Erstantrag- Wiederholungs- und Erhöhungsantragstellung: 
 

1. Ausgefüllter Antrag über die Stadt oder die zuständige Gemeinde bis zum 
31.d.M. einreichen (fehlende Unterlagen können zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgereicht werden)  

 
2. evtl. Aufenthaltserlaubnis vorlegen 

 
3. Nachweis über die Bezahlung der Miete ( Mietquittung -Kontoauszug- für den 

Antragsmonat und letzte Nebenkostenabrechnung der Betriebskosten) 
 

4. Verdienstabrechnungen für die letzen 12 Monate vor Antragstellung von 
allen berufstätigen Familienmitgliedern (oder ersatzweise Verdienstbe-
scheinigung vom jeweiligen Arbeitgeber ausfüllen lassen) 

 
5. bei Arbeitslosen: gültigen Bescheid der Agentur für Arbeit vorlegen 

 
6. letzter Einkommensteuerbescheid vorlegen 

 
7. bei Rentnern: Letzte Rentenmitteilung (mit Bruttorentenbetrag) 

 
8. Bei Empfängern von Unterhaltsleistung; Unterhaltsverpflichtungsurkunde 

oder Gerichtsurteil sowie Kontoauszug des Geldeinganges vom Antragsmonat 
beifügen 

 
9. aktuellen Kindergeldauszug 

 
10. Nachweis über die Höhe der aktuellen Zinsen aus Ersparnissen (z.B. 

Sparbriefurkunden, Bausparerjahreskontoauszüge, Sparbücher mit 
Zinseintrag, Erträgnisaufstellung etc.) vorlegen! 

 
11. Nachweis über sonstige Einnahmen (z.B. Geldzuwendungen, 

Unterstützungen) 
 

12. Nachweis über Unterhaltsverpflichtungen (Unterhaltsverpflichtungs-
urkunde und Girokontoauszug der letzen zwei Monate) 

 
13. Bei Schwerbehinderten: Schwerbehindertenausweis 

 
14. Evtl. steuerfreie Einkünfte sind nachzuweisen! 

 
15. Bundeserziehungsgeldbescheid, falls zutreffend 

 
16. Falls Sie freiwillige Krankenkassenbeiträge entrichten, legen sie bitte die 

Kopie der Police sowie einen aktuellen Girokontoauszug als Beitragsnachweis 
vor. 

 
Bei Erstantragstellung: (Zusätzlich) 
 

17. Mietvertrag 
 

18. Mietbescheinigung (Formblatt), vom Vermieter ausfüllen ausgefüllt 
 

19. Beiblatt zum Wohngeldantrag ausfüllen 


